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RS OGH 1984/12/4 5Ob599/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.1984

Norm

ABGB §1041 B3

ABGB §1063

Rechtssatz

Der Verwendungsanspruch des Vorbehaltsverkäufers, der diesem bei Versteigerung der unter Eigentumsvorbehalt

verkauften Gegenstände gegenüber dem betreibenden Gläubiger zusteht, ist der Höhe nach zweifach begrenzt, und

zwar einerseits mit dem dem betreibenden Gläubiger zugewiesenen Anteil am Erlös der versteigerten Vorbehaltssache

und andererseits mit dem Restkaufpreis, dem noch offenen Sicherungsinteresse des Vorbehaltsverkäufers.
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